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Amtliche Bekanntmachungen

 
 
 

Satzung 
über die Bildung von Schulbezirken 

für die Grundschule der Gemeinde Rangsdorf 
(Schulbezirkssatzung) 

 
vom 17.03.2009 

 
Aufgrund der §§ 3 und 28 Abs. 2, Nr. 9 der Kommunalverfassung für das Land Brandenburg (BbgKVerf) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 23. 
September 2008 (GVBl. I S. 202, 207) in Verbindung mit § 106 des Brandenburgischen Schulgesetzes (BbgSchulG) vom 
02. August 2002 (GVBl. I, S. 78), zuletzt geändert durch Artikel 21 des Gesetzes vom 23. September 2008 (GVBl.  I S. 
202, 208), hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Rangsdorf in der Sitzung am 05.03.2009 folgende Satzung be-
schlossen: 
 

§ 1 
Schulbezirke 

 
Für die Grundschule  Rangsdorf werden Schulbezirke wie folgt gebildet: 
 
Schulbezirk I 
 
Grundschule Rangsdorf, Clara- Zetkin- Str. 5a, 15834 Rangsdorf 
 
Der Schulbezirk umfasst alle Straßenzüge, die sich westlich der Bahnlinie Berlin - Dresden befinden einschließlich der 
Straßen/züge: Alemannenallee, Am Seekanal, Am Stadtweg, Am Stadtwinkel, Am Panorama, Amselweg, Anemonen-
straße, Bergstr. 1 – 19 und 48 – 67, Cimbernring, Clematisring, Elsterweg, Falkenflur, Fliederweg, Frankenallee, Grenz-
weg 1 - 131, Großmachnower Allee, Großmachnower Str. 1 – 15 und 42 – 59 c,  Kienitzer Str. 1 - 47 und 58 - 90, La-
destr., Langobardenstr., Nibelungenallee 1 – 10 und 32 – 38, Normannenallee, Pramsdorfer  Weg, Reihersteg 1 – 15 
und  22 - 35 , Sachsenkorso, Spechtweg, Stadtwinkel,  Teutonenring, Thomas- Müntzer- Weg, Wacholderstraße, West-
gotenallee, Wikingerallee, Zeisigweg und Zülowpromenade. 
 
Schulbezirk II 
 
Grundschule, Außenstelle Groß Machnow, Dorfstr. 11, 15834 Rangsdorf/ OT Groß Machnow 
 
Der Schulbezirk umfasst alle Straßenzüge östlich der Bahnlinie der Gemeinde Rangsdorf einschließlich der Ortsteile 
Groß Machnow und Klein Kienitz, die sich nicht im Schulbezirk I befinden. 
 
In Abstimmung mit der genehmigten Schulentwicklungsplanung kann eine jährliche Anpassung der Schulbezirke auf der 
Basis der voraussichtlichen Einschülerzahlen zu dem Zwecke erfolgen, eine angemessene Schülerzahl zu erreichen.  
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.08.2009 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung vom 30.01.2008  außer Kraft. 
 
Rangsdorf, 17.03.2009 
 
gez.      
K. Rocher          
Bürgermeister       
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Satzung 

über die Gewährung von Aufwandsentschädigung für die Angehörigen der Freiwilligen 
Feuerwehr der Gemeinde Rangsdorf 
(Feuerwehr-Entschädigungssatzung) 

 
vom 17.03.2009 

 
Aufgrund der §§ 3 und 28 Abs. 2, Nr. 9 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 18.12.2007 (GVBl. I S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 23. Sep-
tember 2008 (GVBl. I S. 202,207) sowie aufgrund des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katast-
rophenschutz des Landes Brandenburg (Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz –BbgBKG) vom 
24.05.2004 (GVBl. I S. 197), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 23. September 2008 (GVBl. I S.202/206) 
hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Rangsdorf in ihrer Sitzung am 05.03.09 die nachfolgende Satzung beschlos-
sen: 
 

§ 1 
Aufwandsentschädigung 

 
Der Gemeindewehrführer, die Ortswehrführer, der Gemeindejugendwart und die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr 
der Gemeinde Rangsdorf erhalten für die Abdeckung der mit den Funktionen verbundenen persönlichen Aufwendungen 
eine pauschale Aufwandsentschädigung nach Maßgabe dieser Satzung. 
 
 
 
 
 
 

§ 2 
Gemeindewehrführer, Ortswehrführer 

 
(1) Der Gemeindewehrführer erhält eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 90,00 Euro. 

 
(2) Der Ortswehrführer der Ortsfeuerwehr Rangsdorf erhält eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 

45,00 Euro, der Ortswehrführer der Ortsfeuerwehr Groß Machnow in Höhe von 35,00 Euro und der Gemeinde-
jugendwart in Höhe von 27,00 €. 

 
(3) Den Stellvertretern für alle unter § 1 genannten Personen wird für die Dauer der Wahrnehmung dieser Funktion 

ein Betrag von 50 v. H. der Aufwandsentschädigung nach Abs. 1 und 2 gewährt. Die Aufwandsentschädigung 
des Vertretenen wird in diesem Fall entsprechend gekürzt.  

 
§ 3 

Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Rangsdorf 
 

(1) Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Rangsdorf erhalten für jede Stunde eines tatsächlichen 
Einsatzes eine Aufwandsentschädigung von 5,00 Euro. 

 
(2) Abs. 1 gilt nicht, wenn die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr bereits einen Anspruch auf Vergütung oder 

sonstige Entschädigung auf der Grundlage einer besonderen Rechtsvorschrift haben. 
 

§ 4 
Schlussbestimmungen 

 
(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.  

 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über die Gewährung von Aufwandsentschädigung für die Angehörigen der Freiwil-

ligen Feuerwehr der Gemeinde Rangsdorf vom 12.07.2007 außer Kraft. 
 
Rangsdorf, den 17.03.2009 
 
gez. 
Klaus Rocher 
Bürgermeister 
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Erste Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Rangsdorf über die 

kostenpflichtigen Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Rangsdorf 
 

vom 17.03.2009 
 

Aufgrund der §§ 3 und 28 Abs. 2, Nr. 9 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 18.12.2007 (GVBl. I 286), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 23. September 
2008 (GVBl. I S. 202, 207) sowie aufgrund des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophen-
schutz des Landes Brandenburg (Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetzes –BbgBKG) vom 
24.05.2004 (GVBl. I S. 197), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 23. September 2008 (GVBl. I S. 202, 
206) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Rangsdorf in ihrer Sitzung am 05.03.09 folgende Erste Satzung zur 
Änderung der Satzung der Gemeinde Rangsdorf über die kostenpflichtigen Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der 
Gemeinde Rangsdorf beschlossen: 
 
 

Artikel 1 
Änderung der Satzung über die kostenpflichtigen Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Rangs-

dorf vom 23.07.2008 
 

In § 3 wird nach Absatz 4 folgender Absatz 5 angefügt: 
 
„(5) Als Kosten gelten auch Aufwendungen der Gemeinde Rangsdorf für sonstige in Anspruch genommene Fremdleis-
tungen, wenn diese auf Anforderung im Rahmen des Einsatzes der hilfeleistenden Feuerwehr fällig werden.“ 
 

Artikel 2 
In-Kraft-Treten 

 
Diese Erste Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Rangsdorf über die kostenpflichtigen Leistungen der 
Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Rangsdorf tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
Rangsdorf, den 17.03.2009 
 
 
gez. 
Klaus Rocher 
Bürgermeister 
 
 
 
Rangsdorf, 2009-03-18 
    

Amtliche Bekanntmachung durch die  Gemeinde Rangsdorf 
 

Öffentliche Auslegung 
der Bodenrichtwertkarte des Landkreises Teltow - Fläming, Stand 01.01.2009 

 
Gemäß § 11 (5)  der Gutachterausschussverordnung (GAV) vom 29.02.2000 ( GVBl. II S.61 ),  zuletzt geändert durch 
Artikel 1 der Verordnung vom 24. September 2004 ( GVBl. II S.818 ),  
kann ab 01.04.2009 für die Dauer eines Monats die Bodenrichtwertkarte des Landkreises Teltow – Fläming, Stand 
01.01.2009, in der Bauverwaltung - Sachgebiet Liegenschaften - der Gemeinde Rangsdorf, Ladestraße 6 in 15834 
Rangsdorf,  zu folgenden  Zeiten eingesehen werden: 
 
 montags, mittwochs  und donnerstags  von 9.00 - 12.00 Uhr 
und 13.00 - 16.00 Uhr 
 dienstags        von 9.00 - 12.00 Uhr 
und 13.00 - 18.00 Uhr  
 freitags      von 9.00 - 12.00 Uhr 
 
Außerhalb dieser gesetzlich vorgegebenen Monatsfrist ist die Einsichtnahme in die Bodenrichtwertkarte zu den Sprech-
zeiten unserer Verwaltung weiterhin möglich. 
Schriftliche Auskünfte hierzu erteilt jedoch nur der Gutachterausschuss beim Landkreis Teltow-Fläming. 
 
gez. 
Rocher 
Bürgermeister 
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Ehrenamtliche/r Kinder- und Jugendbeauftragte/r 
für die Gemeinde Rangsdorf  

gesucht 
 
Aufgrund der Neuregelung in der Hauptsatzung der Gemeinde Rangsdorf vom 18.03.2009 wird in der Gemeinde Rangs-
dorf für das Ehrenamt des/der Kinder- und Jugendbeauftragten ab dem 01.06.2009 eine geeignete Person gesucht.  
 
Der/Die Kinder- und Jugendbeauftragte nimmt an den Sitzungen der Gemeindevertretung und deren Ausschüsse teil, 
sogfern Belange der Kinder und Jugendlichen zu beraten und zu entscheiden sind. Im Rahmen der Regelungen der 
Hauptsatzung kann sich der/die Beauftragte hierzu auch einbringen. 
 
Ausführlichere Informationen zum Tätigkeitsbereich können über die Gemeindeverwaltung erfragt werden (Kontaktdaten 
siehe unten). 
 
Interessenten/innen werden gebeten, sich bis zum 24.04.2009 zu bewerben.  
 
Der Bewerbung ist ein Lebenslauf, Lichtbild und ein behördliches Führungszeugnis (kann im Einwohnermeldeamt der 
Gemeinde Rangsdorf beantragt werden) beizufügen.  
 
Die Bewerbungsunterlagen sind bei folgender Stelle einzureichen: 
 

Gemeindeverwaltung Rangsdorf 
Herr Lamprecht 

Ladestraße 6 
15834 Rangsdorf 

Telefon: ++49(0)33708 23613 
Telefax: ++49(0)33708 23621 

 
Die Gemeindevertretung Rangsdorf wird in ihrer Sitzung am 28.05.2009 über die Besetzung des Ehrenamtes entschei-
den. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


